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Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: 27.05.2020 
Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit Tel.: 44600 
 

V 
1.  Bezirksamtsvorlage Nr. 1128 

zur Beschlussfassung - 
für die Sitzung am Dienstag, dem    02.06.2020 

1. Gegenstand der Vorlage: 

Einbringung einer Vorlage - zur Kenntnisnahme bei der Bezirksverordneten-versamm-
lung zur Drucksache Nr. 1866/V, Beschluss vom 21.11.2019 betrifft: 

Gutachten zur Qualität privater Spielplätze erstellen 

2. Berichterstatter/in: 

Bezirksstadtrat Gothe 

3. Beschlussentwurf: 

I. Das Bezirksamt beschließt die beigefügte Vorlage - zur Kenntnisnahme – betrifft 
„Gutachten zur Qualität privater Spielplätze erstellen“ als Schlussbericht. Sie ist bei 
der Bezirksverordnetenversammlung einzubringen. 

II. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Stadtentwicklung, Soziales 
und Gesundheit beauftragt. 

III. Veröffentlichung: ja 

IV. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein 
a) Personalrat: nein 
b) Frauenvertretung: nein 
c) Schwerbehindertenvertretung: nein 
d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: nein 

4. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanz-
planung: 

bitten wir, der beigefügten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu entneh-
men.  

5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: 

Keine 

6. Behindertenrelevante Auswirkungen: 

Keine 
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7. Integrationsrelevante Auswirkungen:  

Keine 

8. Sozialraumrelevante Auswirkungen:  

Keine 

9. Mitzeichnung(en):  

Keine 

Bezirksstadtrat Gothe 
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Bezirksamt Mitte von Berlin Datum:    .05.2020 
Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit Tel.: 44600 
Stadtentwicklungsamt  

Bezirksverordnetenversammlung Drucksache Nr.: 1866/V 
Mitte von Berlin 

 
 
Vorlage -zur Kenntnisnahme-  

über  
Gutachten zur Qualität privater Spielplätze erstellen 

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 21.11.2019 folgende Anregung 
an das Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 1866/V) 

Das Bezirksamt wird ersucht, ein Gutachten nach geeigneten Kriterien zur Qualität privater 
Spielplätze zu beauftragen. Dabei soll insbesondere geprüft werden, ob die gesetzlich vorge-
schriebene Ausstattung von Wohngebäuden mit privaten Spielplätzen eingehalten werden 
und inwieweit deren öffentliche Nutzung sichergestellt ist. 

Das Gutachten soll nicht aus Haushaltsmitteln des Bezirks finanziert werden. Vor der Beauf-
tragung ist die Zustimmung der BVV (Hauptausschuss) einzuholen. 

 
Das Bezirksamt hat am      .06.2020 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu 
Nachfolgendes als Schlussbericht zur Kenntnis zu bringen: 
 
Das Umwelt- und Naturschutzamt hat auf Anfrage mitgeteilt, dass in den Jahren 2002 bis 2011 
und 2015 flächendeckend für alle Planungsräume des Bezirks Mitte Gutachten zu den Kinder-
spielflächen auf privaten Grundstücken beauftragt und erstellt wurden. Dabei wurde die 
Quantität (Feststellung der nach § 8 Abs. 2 der Bauordnung erforderlichen Spielfläche und Be-
wertung) sowie deren Zustand anhand der Kriterien Ausstattung, Lichtverhältnisse und Alters-
gruppeneignung erhoben. Die Ergebnisse der beim Umwelt- und Naturschutzamt einsehbaren 
Gutachten fließen in die Spielplatzentwicklungsplanung ein. Eine öffentliche Nutzung privater 
Spielplätze ist nach der Bauordnung für Berlin nicht vorgesehen, so dass es einer Untersu-
chung zur öffentlichen Nutzung nicht bedarf. 
 
Für die fachlichen Belange des Umwelt- und Naturschutzamtes sowie des Stadtentwicklungs-
amtes ist die Erstellung eines neuen Gutachtens nicht erforderlich. 

 

A) Rechtsgrundlage:  

§ 13 i.V. mit § 36 BezVG 

B) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 
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Keine 

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

Keine 

Berlin, den                   .2020 

Bezirksbürgermeister von Dassel Bezirksstadtrat Gothe 
  


